
 
 

 

i:FAO Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main 
ISIN DE0006224520 
 
 
 
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, den 05. April 2007 um 15:00 Uhr in unseren Geschäftsräumen in der Clemensstrasse 
9 in 60487 Frankfurt am Main stattfindenden 
 

ordentlichen Hauptversammlung 
ein. 
 
TAGESORDNUNG: 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der i:FAO Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses, des 

zusammengefassten Lageberichts für die i:FAO Aktiengesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2006 

 
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2006 
 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:  
 
 Der gesamte Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs 2006, der EURO 199.945,40 beträgt, wird nicht zur Ausschüttung einer Dividende 

verwendet, sondern wird auf neue Rechnung vorgetragen.  
 
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. 
 
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. 
 
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007 
 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PKF Pannell Kerr Forster GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum 

Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen. 
  

6. Neuwahlen zum Aufsichtsrat 
  
 Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 05. April 2007 endet die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats Stefan 

Sanktjohanser, Hans-Jürgen Lappat und Dr. Joachim Riebartsch. Aus diesem Grund sind Neuwahlen zum Aufsichtsrat notwendig.  
 
 Nach § 95 Satz 1 AktG und § 6.1 der  Satzung setzt sich der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern zusammen, die von der 

Hauptversammlung gewählt werden. Nach § 6.1 der Satzung werden die Aufsichtsratsmitglieder jeweils für die Zeit bis zur 
Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach Beginn ihrer Amtszeit 
beschließt, das Geschäftsjahr nicht mitgerechnet, in dem die Amtszeit beginnt.  

 
 Der Aufsichtsrat schlägt folgende Personen zur Wiederwahl vor: 
 

a) Herr Stefan Sanktjohanser 
 Unternehmensberater, München 
   Weitere Aufsichtsratsmandate: keine 
 
b) Herr Hans-Jürgen Lappat 
 Diplom-Kaufmann, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,  Frankfurt am Main  
   Weitere Aufsichtsratsmandate: keine 
 
c) Dr. Joachim Riebartsch 
 Dipl. Kaufmann und Dipl. Ingenieur, München  
   Weitere Aufsichtsratsmandate: keine 

  
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 

 
 
7. Beschlussfassung über Änderung des Aktienoptionsplans und eine entsprechende Satzungsänderung 
 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 
 

a) Änderung der Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten (Aktienoptionsplan) 
 
 Der Beschluss der Hauptversammlung vom 20. Januar 1999 zu TOP 12 (Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten an 

Mitarbeiter der Gesellschaft nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten Kapitals von EURO 268.400 zur Schaffung und 
Bedienung eines Aktienoptionsplans), geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 3. März 2000 zu TOP 5, Beschluss der 
Hauptversammlung vom 6. März 2001 zu TOP 6, Beschluss der Hauptversammlung vom 11. März 2002 zu TOP 6 und Beschluss der 
Hauptversammlung vom 22. August 2003 zu TOP 7 wird hinsichtlich des Zeitraums der Ermächtigung von Vorstand und Aufsichtsrat 
zur Ausgabe von Bezugsrechten geändert. Die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe der Bezugsrechte an Mitarbeiter der 
Gesellschaft im Rahmen des Aktienoptionsplans wird bis zum 4. April 2012  verlängert. 

 
 Für die Ausgabe von Bezugsrechten im Rahmen des Aktienoptionsplans gilt: 
 



 
 

 

(1) Kreis der Bezugsberechtigten, Aufteilung 
 
 Die Bezugsrechte sind einem Kreis von Mitarbeitern der Gesellschaft zu gewähren. Zu diesen Mitarbeitern gehören die Mitglieder 

des Vorstands der Gesellschaft, Geschäftsführer von Tochtergesellschaften und weitere Mitarbeiter unterhalb des Vorstands der 
Gesellschaft oder unterhalb der Geschäftsführung von Tochtergesellschaften. Die Entscheidung über die Ausgabe von 
Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands obliegt allein dem Aufsichtsrat. 

 
 Die Bezugsrechte teilen sich wie folgt auf: 
 

§ Für Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft insgesamt maximal 60 % der Bezugsrechte; 
§ Für Geschäftsführer von Tochtergesellschaften insgesamt maximal 60 % der Bezugsrechte; 
§ Für Mitarbeiter unterhalb des Vorstands der Gesellschaft oder unterhalb der  

Geschäftsführung von Tochtergesellschaften insgesamt maximal 60 % der Bezugsrechte. 
 
 Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. 
 

(2) Bezugsrecht 
 
 Jedes Bezugsrecht gewährt das Recht, eine Aktie (Bezugsaktie) der Gesellschaft zum Basispreis (Bezugspreis) zu erwerben. Der 

Basispreis entspricht bei Bezugsrechten, die vor dem Börsengang der Gesellschaft ausgegeben wurden, dem Zeichnungspreis der 
Aktien der Gesellschaft bei der Börsenemission. Wurden Bezugsrechte nach dem Börsengang ausgegeben, hat der Basispreis dem 
Börsenschlusskurs der Aktie der Gesellschaft am Börsentag vor Ausgabe der Bezugsrechte zu entsprechen. 

 
 Soweit Bezugsrechte zum Basiskurs von EURO 21 an Bezugsberechtigte im März 1999 ausgegeben wurden, die bereits am 28. 

Februar 1999 in den Diensten der Gesellschaft standen und am 11. März 2002 noch in einem ungekündigten Dienst - oder 
Anstellungsverhältnis standen, wurde der Basiskurs wegen der besonderen Leistungen bei der Entwicklung des Unternehmens und 
der durch die mehrjährige Betriebszugehörigkeit gezeigten und auch künftig zu erwartenden Betriebstreue durch Beschluss der 
Hauptversammlung vom 11. März 2002 auf EURO 2, oder, wenn der durchschnittliche Börsenkurs der Gesellschaft am Tag der 
Hauptversammlung (Mindestpreis) höher ist, auf einen Betrag in EURO, der dem Mindestpreis entspricht, reduziert.  

 
(3) Wartezeit, Erwerbs- und Ausübungszeiträume und Optionslaufzeit 

 
 Das Bezugsrecht darf nur innerhalb eines Zeitraums von bis zu zehn Jahren nach Ausgabe ausgeübt werden, frühestens jedoch 

nach Ablauf eines Zeitraums von zwei Jahren und nur jeweils während vier Wochen nach Veröffentlichung von Quartals- oder 
Halbjahresberichten. Zusätzlich kann nach Ablauf von zwei Jahren das zuvor genannte Bezugsrecht innerhalb einer Frist von vier 
Wochen ausgeübt werden, beginnend mit einer Mitteilung des Vorstands an die Bezugsberechtigten, dass bei der Gesellschaft ein 
Wechsel der Beherrschung (change of control) stattgefunden habe. 

 
(4) Erfolgsziel 

 
 Das Bezugsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn der Börsenkurs am Tag der Ausübung um mindestens 10 % über dem Basispreis 

des jeweiligen Bezugsrechts liegt. 
 

(5) Nichtübertragbarkeit 
 
 Die Bezugsrechte sind nicht übertrag- oder verpfändbar. Das Bezugsrecht darf von jedem Mitarbeiter nur ausgeübt werden, solange 

der Mitarbeiter in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis mit der Gesellschaft steht. Das Bezugsrecht von Mitgliedern des 
Vorstands darf nur während der fortdauernden Bestellung und bei ungekündigtem Dienstvertrag ausgeübt werden. Für den 
Todesfall, den Fall der Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit, den Fall der Pensionierung oder der einvernehmlichen Beendigung des 
Anstellungsverhältnisses können Sonderreglungen vorgesehen werden. 

 
b) Änderung des Bedingten Kapitals (Ziffer 4.4 der Satzung) 

 
 Ziffer 4.4 der Satzung wird wie folgt geändert: 
 
 "Das Grundkapital ist um weitere EURO 287.228, eingeteilt in Stück 287.228 Stück-Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Das 

Bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die im Rahmen des Aktienoptionsplans aufgrund der 
am 20. Januar 1999 zu TOP 12 erteilten und durch Beschluss der Hauptversammlung vom 3. März 2000 zu TOP 5, Beschluss der 
Hauptversammlung vom 6. März 2001 zu TOP 6, Beschluss der Hauptversammlung vom 11. März 2002 zu TOP 6, Beschluss der 
Hauptversammlung vom 22. August 2003 zu TOP 7 und Beschluss der Hauptversammlung vom 5. April 2007 zu TOP 7 geänderten 
Ermächtigung von der Gesellschaft ausgegeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie bis zum 
4. April 2012 Aktienoptionen ausgegeben werden und die Inhaber dieser Aktienoptionen von ihrem Bezugsrecht auf Aktien der 
Gesellschaft fristgerecht Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch die 
Ausübung von Bezugsrechten entstehen, am Gewinn teil." 

 
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 

und eine entsprechende Satzungsänderung 
 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgendes zu beschließen: 
 

a) § 4 Abs. 5 der Satzung wird mit Wirksamwerden des nachfolgend bestimmten neuen genehmigten Kapitals durch Eintragung in 
das Handelsregister aufgehoben.  

 
b) Es wird ein neues genehmigtes Kapital geschaffen und in § 4 der Satzung ein neuer Absatz 5 mit folgendem Wortlaut eingefügt: 
 
 "4.5 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 04. April 2012 durch 

Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens weitere EURO 



 
 

 

2.599.517 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. Bei einer Barkapitalerhöhung gilt dies 
jedoch nur, soweit Spitzenbeträge auszugleichen sind oder soweit der auf die neuen Aktien insgesamt entfallende Anteil am 
Grundkapital nicht zehn vom Hundert des Grundkapitals übersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch 
im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung, und der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich im 
Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des 
Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und 
die Bedingungen der Aktienausgabe mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die 
Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern." 

 
9. Unterrichtung der Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 3 Satz 1 AktG 
 
10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum 

Ausschluss des Bezugsrechts 
 

Zum Erwerb eigener Aktien bedarf die Gesellschaft, soweit nicht gesetzlich ausdrücklich zugelassen, einer besonderen 
Ermächtigung durch die Hauptversammlung. Da die von der Hauptversammlung 2006 beschlossene Ermächtigung im Februar 2008 
ausläuft, wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, der Gesellschaft erneut eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zu 
erteilen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgendes zu beschließen:  

 
Die in der Hauptversammlung vom 24. August 2006 gemäß Tagesordnungspunkt 11 beschlossene Ermächtigung, bis zum 17. 
Februar 2008 eigene Aktien zu erwerben, wird für die Zeit ab Wirksamwerden der nachfolgend beschlossenen Ermächtigung 
aufgehoben. 

 
a) Die Gesellschaft wird bis zum 04. Oktober 2008 ermächtigt, eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der 

Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen 
Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71 a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 
mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. 

 
b) Die Ermächtigung in lit. a) kann ganz oder in mehreren Teilbeträgen durch die Gesellschaft oder durch Dritte für Rechnung der 

Gesellschaft ausgeübt werden.  
 
c) Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands über die Börse oder mittels eines öffentlichen Kaufangebots:  

 
(i) Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne 

Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der Schlusskurse der Aktien der i:FAO Aktiengesellschaft im Xetra-Handelssystem 
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main an den letzten drei Handelstagen 
vor dem Eingehen der Verpflichtung zum Erwerb nicht um mehr als 10 % über- oder unterschreiten.  

 
(ii) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot, dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der 

Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der Schlusskurse der Aktien der i:FAO 
Aktiengesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse 
Frankfurt am Main an den letzten drei Handelstagen vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des Angebots um nicht 
mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines öffentlichen Kaufangebots 
erhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann das Angebot angepasst werden. In diesem Fall wird auf den 
Mittelwert der Schlusskurse der Aktien der i:FAO Aktiengesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main an den letzten drei Handelstagen vor der öffentlichen 
Ankündigung einer etwaigen Anpassung abgestellt. Das Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorsehen. Sofern das 
Kaufangebot überzeichnet ist, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer 
Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien je Aktionär kann vorgesehen werden  

 
(iii) Sollte der Mittelwert des Handelsvolumens der Aktie der i:FAO Aktiengesellschaft an den letzten drei Handelstagen vor 

dem in lit. c) (i) bzw. c) (ii) jeweils maßgeblichen Datum des Eingehens der Verpflichtung zum Erwerb bzw. der öffentlichen 
Ankündigung des Angebots bzw. einer etwaigen Anpassung des Angebots im Parketthandel der Wertpapierbörse Frankfurt 
am Main größer sein als im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse 
Frankfurt am Main, so wird in lit. c) (i) bzw. c) (ii) nur auf den Mittelwert der Schlusskurse der Aktien der i:FAO 
Aktiengesellschaft im Parketthandel an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main an den letzten drei Handelstagen vor dem 
in lit. c) (i) bzw. c) (ii) jeweils maßgeblichen Datum des Eingehens der Verpflichtung zum Erwerb bzw. der öffentlichen 
Ankündigung des Angebots bzw. einer etwaigen Anpassung des Angebots abgestellt. 

 
d) Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworben wurden, 

zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken zu verwenden, insbesondere um die Aktien der Gesellschaft: 
 

aa) einzuziehen, ohne das die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Sie 
können auch im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen 
Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft eingezogen werden. Von der Ermächtigung zur 
Einziehung kann mehrfach, ganz oder in Teilen Gebrauch gemacht werden. Erfolgt die Einziehung im vereinfachten 
Verfahren gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG, ist der Vorstand zur Anpassung der Zahl der Aktien in der Satzung ermächtigt; 

 
bb) an der Börse zu veräußern oder den Aktionären aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots unter Wahrung des 

Bezugsrechts und unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53 a AktG) zum Bezug anzubieten; 
 
cc) mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an die Aktionäre zu 

veräußern, wenn die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der dem Börsenpreis von Aktien gleicher 
Ausstattung der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt 
jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußerten 
Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind diejenigen Aktien 



 
 

 

anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Der Preis, zu dem Aktien der Gesellschaft gemäß d) lit. cc) verwendet 
werden, darf den Schlusskurs der Aktie der i:FAO Aktiengesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main am Tag der Veräußerung, um nicht mehr als 5% 
unterschreiten. Sollte an diesem Tag das Handelsvolumen der Aktie der i:FAO Aktiengesellschaft im Parketthandel der 
Wertpapierbörse Frankfurt am Main höher sein als im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 
an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main, so wird nur darauf abgestellt, ob der Preis, zu dem die Aktien der i:FAO 
Aktiengesellschaft gemäß der lit. d) cc) verwendet werden, den Schlusskurs der Aktie der i:FAO Aktiengesellschaft im 
Parketthandel der Wertpapierbörse Frankfurt am Main um nicht mehr als 5% unterschreitet; 

 
dd) mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Sachleistung zu veräußern, insbesondere als (Teil-)Gegenleistung im Rahmen des 

Zusammenschlusses mit Unternehmen, im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen oder Beteiligungen daran oder von 
Unternehmensteilen anzubieten; oder 

 
ee) mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur Bedienung von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft zu verwenden, die 

Mitarbeitern der Gesellschaft und verbundener Unternehmen nach dem von der Hauptversammlung am 20. Januar 1999 
beschlossenen und mit Beschlüssen vom 3. März 2000, vom 6. März 2001, vom 11. März 2002 und letztmalig mit Beschluss 
vom 22. August 2003  abgeänderten Aktienoptionsplan der i:FAO AG eingeräumt wurden. Von der letztgenannten 
Ermächtigung darf jedoch nur insoweit Gebrauch gemacht werden, wie die Summe aus dem anteiligen Betrag des 
Grundkapitals, der auf die in dieser Weise verwendeten Aktien entfällt, und dem Betrag des bedingten Kapitals (§ 4 Abs. 4 
der Satzung) in Höhe von EUR 287.228 insgesamt 10% des Grundkapitals nicht übersteigt;  

 
e) Der Vorstand kann die Ermächtigung unter lit. d) einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam, in 

Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke nutzen.  
 
f) Die Ermächtigung in lit. d) umfasst auch die Verwendung von Aktien der Gesellschaft, die aufgrund früherer 

Ermächtigungsbeschlüsse nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben wurden. 
 
g) Die Ermächtigung unter lit. d) bb) bis ee) erfasst auch die Verwendung von Aktien der Gesellschaft, die aufgrund von § 71 d 

Satz 5 AktG erworben wurden. 
 
h) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft wird insoweit ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß 

der vorstehenden Ermächtigung in lit. d) cc) bis ee)verwendet werden. 
 
Ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung liegen die Unterlagen festgestellter Jahresabschluss, gebilligter 
Konzernabschluss, zusammengefasster Lagebericht für die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2006, Bericht des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Clemensstraße 9, 60487 Frankfurt am Main, zur 
Einsicht der Aktionäre aus und werden auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos in Abschrift überlassen. Die 
Unterlagen stehen ebenfalls zum Download im Internet unter www.ifao.net/ir zur Verfügung. Auf eine unmittelbare Übersendung wurde 
aus Kostengründen verzichtet. 
 
 
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zum Tagesordnungspunkt 10 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 3 und Abs. 4 
Satz 2 AktG 
 
Der Vorstand hat gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Absatz 3 und Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über 
die gemäß Punkt 10 der Tagesordnung vorgeschlagenen Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts erstattet. Der Bericht liegt 
vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäft sräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf 
Verlangen wird der Bericht jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 
 
Bericht zu Tagesordnungspunkt 10 (Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 
71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts)    
 
Die i:FAO AG hat in der Hauptversammlung vom 24. August 2006 einen Ermächtigungsbeschluss zum Erwerb eigener Aktien gefasst, der 
bis zum 17. Februar 2008 befristet ist. Wegen des Ablaufs der Ermächtigung vor der Hauptversammlung 2008 soll dieser 
Ermächtigungsbeschluss zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der in dieser Hauptversammlung zu beschließenden neuen Ermächtigung 
aufgehoben werden.  
 
Die durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) eingefügte Vorschrift des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
ermöglicht es Aktiengesellschaften, auf Grund einer höchstens 18 Monate geltenden Ermächtigung der Hauptversammlung eigene 
Aktien in Höhe von bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben. Der Vorschlag zu Tagesordnungspunkt 10 enthält eine entsprechende 
Ermächtigung, die auf einen Zeitraum von 18 Monaten beschränkt ist. Der Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ist nicht 
zum Zweck des Handelns mit eigenen Aktien und zur kontinuierlichen Kurspflege möglich. Bei dem Erwerb eigener Aktien und deren 
Veräußerung ist der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre gemäß § 53 a AktG zu wahren.  
 
Bei der Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ist die Grenze des § 71 Abs. 2 AktG zu beachten. Danach dürfen auf 
die erworbenen Aktien zusammen mit anderen eigenen Aktien, die i:FAO AG erworben hat und noch besitzt oder die ihr nach §§ 71 a ff. 
AktG zuzurechnen sind, nicht mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. Der Erwerb ist ferner nur zulässig, wenn i:FAO AG die nach § 
272 Abs. 4 HGB vorgeschriebene Rücklage für eigene Aktien bilden kann, ohne das Grundkapital oder eine nach Gesetz oder Satzung zu 
bildende Rücklage zu mindern, die nicht zur Zahlung an die Aktionäre verwandt werden darf. Des Weiteren ist der Erwerb nur dann 
zulässig, wenn auf die Aktien der Ausgabebetrag voll geleistet ist. 
 
Neben dem Erwerb über die Börse, soll i:FAO AG auch die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein öffentliches an die Aktionäre 
der Gesellschaft zu richtendes Kaufangebot zu erwerben. Sofern ein öffentliches Kaufangebot überzeichnet ist, muss die Annahme nach 
Quoten erfolgen. Jedoch soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu 
maximal 100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden 
Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu erleichtern. 



 
 

 

 
Die vorgeschlagene Ermächtigung ermöglicht es, eigene Aktien bis zur Höhe von 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zu einem 
Preis zu erwerben, der den Mittelwert der Schlusskurse der Aktien der i:FAO Aktiengesellschaft im XETRA-Handel (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main an den drei letzten Handelstagen vor Eingehen der 
Verpflichtung zum Erwerb um nicht mehr als 10 % über- bzw. unterschreitet. Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot, 
dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der 
Schlusskurse der Aktien der i:FAO Aktiengesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Wertpapierbörse Frankfurt am Main an den letzten drei Handelstagen vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des Angebots um nicht 
mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines öffentlichen Kaufangebots erhebliche 
Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann das Angebot angepasst werden. In diesem Fall wird auf den Mittelwert der 
Schlusskurse der Aktien der i:FAO Aktiengesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Wertpapierbörse Frankfurt am Main an den letzten drei Handelstagen vor der öffentlichen Ankündigung einer etwaigen Anpassung 
abgestellt. Das Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorsehen. Sollte der Mittelwert des Handelsvolumens der Aktie der i:FAO 
Aktiengesellschaft an den letzten drei Handelstagen vor dem in lit. c) (i) bzw. c) (ii) des Tagesordnungspunktes 10 jeweils maßgeblichen 
Datum des Eingehens der Verpflichtung zum Erwerb bzw. der öffentlichen Ankündigung des Angebots bzw. einer etwaigen Anpassung 
des Angebots im Par ketthandel der Wertpapierbörse Frankfurt am Main größer sein als im Xetra -Handelssystem (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main, so wird in lit. c) (i) bzw. c) (ii) des Tagesordnungspunktes 
10 nur auf den Mittelwert der Schlusskurse der Aktien der i:FAO Aktiengesellschaft im Parketthandel an der Wertpapierbörse Frankfurt 
am Main an den letzten drei Handelstagen vor dem in lit. c) (i) bzw. c) (ii) des Tagesordnungspunktes 10 jeweils maßgeblichen Datum 
des Eingehens der Verpflichtung zum Erwerb bzw. der öffentlichen Ankündigung des Angebots bzw. einer etwaigen Anpassung des 
Angebots abgestellt. 
 
Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 in Verbindung mit § 186 Abs. 3, 4, § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG können über den Fall der Veräußerung über die 
Börse bzw. durch ein an alle Aktionäre gerichtetes Angebot unter Wahrung des Bezugsrechts und des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
hinaus auch andere Formen der Veräußerung vorgesehen werden. Die erworbenen eigenen Aktien dürfen zu allen gesetzlich zulässigen 
Zwecken verwendet werden, insbesondere auch zu den Folgenden:  
 
Gemäß der vorgeschlagenen Ermächtigung können die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien eingezogen werden; hierdurch 
wird das Grundkapital der Gesellschaft herabgesetzt. Die auf Grund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien 
können von der Gesellschaft ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden. Entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 
AktG kann die Hauptversammlung der Gesellschaft die Einziehung ihrer voll eingezahlten Stückaktien auch beschließen, ohne dass 
damit eine Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft erforderlich wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht neben der 
Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese Alternative ausdrücklich vor. Durch eine Einziehung der eigenen Aktien ohne 
Kapitalherabsetzung erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft. Der 
Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, die erforderlich werdende Änderung der Satzung hinsichtlich der sich durch eine 
Einziehung verändernde Anzahl der Stückaktien vorzunehmen. 
 
Der Beschlussvorschlag enthält die Ermächtigung, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die erworbenen eigenen Aktien außerhalb der 
Börse gegen Barleistung unter Ausschluss des Bezugsrechts zu veräußern. Voraussetzung dafür ist, dass die Aktien zu einem Preis 
veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 
wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Dem Gedanken des 
Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, 
der den maßgeblichen Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen 
Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird einen eventuellen Abschlag vom Börsenpreis nach den zum Zeitpunkt 
der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglichst niedrig bemessen. Der Preis, zu dem Aktien der Gesellschaft verwendet 
werden, darf den Schlusskurs der Aktie der i:FAO Aktiengesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main am Tag der Veräußerung um nicht mehr als 5% unterschreiten. Sollte an 
diesem Tag das Handelsvolumen der Aktie der i:FAO Aktiengesellschaft im Parketthandel der Wertpapierbörse Frankfurt am Main höher 
sein als im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main, so wird nur 
darauf abgestellt, ob der Preis, zu dem die Aktien der i:FAO Aktiengesellschaft verwendet werden, den Schlusskurs der Aktie der i:FAO 
Aktiengesellschaft im Parketthandel der Wertpapierbörse Frankfurt am Main am Tag der Veräußerung um nicht mehr als 5 % 
unterschreitet. Die Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
veräußerten Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Die Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch 
Kauf von i:FAO AG-Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. Die Ermächtigung liegt im Interesse der Gesellschaft, weil sie ihr zu 
größerer Flexibilität verhilft. Sie ermöglicht es insbesondere, Aktien auch gezielt an Kooperationspartner auszugeben. 
 
Die in Tagesordnungspunkt 10 vorgesehene Ermächtigung sieht außerdem vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
erworbenen eigenen Aktien im Rahmen des Zusammenschlusses mit Unternehmen, im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen oder 
Beteiligungen daran oder von Unternehmensteilen als Gegenleistung anbieten kann. Anteilseigner attraktiver Akquisitionsobjekte 
verlangen zunehmend als Gegenleistung für die Veräußerung dieser Akquisitionsobjekte die Verschaffung stimmberechtigter Aktien der 
erwerbenden Gesellschaft. Die vorgeschlagene Ermächtigung ermöglicht der Gesellschaft, auch derartige Akquisitionsobjekte zu 
erwerben, um den Anforderungen des internationalen Wettbewerbs und der Globalisierung der Wirtschaft nachzukommen. Die 
vorgeschlagene Ermächtigung gibt der Gesellschaft die erforderliche Flexibilität, um sich bietende Gelegenheiten zum 
Zusammenschluss mit Unternehmen, zum Erwerb von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen und von Unternehmensteilen auf 
nationalen als auch internationalen Märkten schnell ausnutzen zu können. Das Anbieten der eigenen Aktien im Rahmen des 
Zusammenschlusses mit Unternehmen und dem Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran oder von Unternehmensteilen ist 
nur bei Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre möglich. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. 
Konkrete Pläne für und eine Veräußerung rückerworbener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts bestehen derzeit nicht. Wenn sich 
Möglichkeiten zum Zusammenschluss oder zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran oder von Unternehmensteilen 
konkretisieren, wird der Vorstand jeweils im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zum Anbieten eigener Aktien im 
Sinne von lit. d) dd) des Tagesordnungspunktes 10 Gebrauch machen soll. Hierzu wird er sich nur dann entscheiden, wenn der 
Unternehmenszusammenschluss oder Unternehmens- bzw. Beteiligungserwerb bzw. Erwerb von Unternehmensteilen gegen i:FAO AG-
Aktien im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt und das Interesse der Gesellschaft am Unternehmenszusammenschluss 
oder am Erwerb der Unternehmen bzw. der Beteiligung bzw. am Erwerb von Unternehmensteilen das Interesse der Aktionäre am Erhalt 
des Bezugsrechts überwiegt. Der Vorstand wird bei der Festlegung der Bewertungsrelation zwischen den i:FAO AG-Aktien und dem 



 
 

 

Unternehmen, mit dem der Zusammenschluss erfolgt, oder dem zu erwerbenden Unternehmen oder der zu erwerbenden 
Unternehmensbeteiligung oder dem zu erwerbenden Unternehmensteil sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen 
gewahrt sind. Der Vorstand wird sich bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung gewährten Aktien am Börsenkurs orientieren. 
Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenpreis ist hierbei nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte 
Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenpreises in Frage zu stellen. 
 
Weiter wird durch die Ermächtigung die Möglichkeit geschaffen, die Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur Bedienung von 
Bezugsrechten zu verwenden, die aus dem Aktienoptionsplan der Gesellschaft, der von der Hauptversammlung am 20. Januar 1999 
beschlossen und mit Beschlüssen vom 3. März 2000, vom 6. März 2001, vom 11. März 2002, vom 22. August 2003  und letztmalig mit 
Beschluss vom 05. April 2007 abgeändert wurde, herrühren. Für diesen Zweck verfügt die Gesellschaft über bedingtes Kapital. Die 
Nutzung vorhandener eigener Aktien statt einer Kapitalerhöhung kann wirtschaftlich sinnvoll sein, die Ermächtigung soll den insoweit 
verfügbaren Freiraum vergrößern. Auch für diese Verwendung erworbener Aktien bedarf es des entsprechenden Ausschlusses des 
Bezugsrechts der Aktionäre. 
 
Von den vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten kann nicht nur hinsichtlich solcher Aktien Gebrauch gemacht werden, die auf Grund 
dieses Ermächtigungsbeschlusses erworben wurden. Die Ermächtigung umfasst abgesehen von der Ermächtigung zur Einziehung auch 
solche Aktien, die nach § 71 d Satz 5 AktG erworben wurden. Es ist vorteilhaft und schafft weitere Flexibilität, diese eigenen Aktien in 
gleicher Weise wie die auf Grund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen Aktien verwenden zu können. 
 
Die in Tagesordnungspunkt 10 lit. d) vorgeschlagene Ermächtigung erfasst auch die Verwendung von Aktien der Gesellschaft, die auf 
Grund früherer Ermächtigungsbeschlüsse gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben wurden. 
 
Der Vorstand wird über die Einzelheiten der Ausnutzung der Ermächtigung in der Hauptversa mmlung berichten, die auf eine 
Ausnutzung der Ermächtigung folgt.  
 
 
 
 
Teilnahme an der Hauptversammlung 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 5.327.083 auf den Namen lautende Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten. Die 
Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 377.599 eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Stimmrechte 
zu. Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich 
daher auf 4.949.484 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung ihres Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister 
eingetragen sind und sich vor der Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der 
Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse bis spätestens am siebten Tag vor der Hauptversammlung, d.h. spätestens am 29. März 2007, 
schriftlich, durch Telefax oder durch eMail zugehen (§ 9 Abs. 3  der Satzung). Die Aktionäre können sich unter der nachfolgend 
genannten Anschrift oder der angegebenen Faxnummer oder eMail Adresse anmelden: 
 
i:FAO Aktiengesellschaft, Clemensstraße 9, 60487 Frankfurt am Main, Telefax: +49 (69) 76 80 – 5555 , eMail: hv@ifao.net. 
 
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, 
z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen. In diesem Fall sind die Bevollmächtigten durch den Aktionär oder 
die Bevollmächtigten rechtzeitig anzumelden. Die Vollmacht ist schriftlich oder per Telefax zu erteilen. Als besonderer Service steht ein 
von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter zur Verfügung. 
 
Diese Einladung und weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer Internetseite unter www.ifao.net/hv. 
Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an: 
 
i:FAO Aktiengesellschaft, Clemensstraße 9, 60487 Frankfurt am Main, Telefax: +49 (69) 76 80 – 5555 , eMail: hv@ifao.net 
 
Rechtzeitig unter der zuvor genannten Adresse eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge werden den anderen Aktionären im 
Internet unter www.ifao.net/hv unverzüglich zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. 
 
 
Frankfurt am Main, im Februar 2007 
 
i:FAO Aktiengesellschaft 
Der Vorstand 

 
i:FAO Aktiengesellschaft  

Clemensstrasse 9 
60487 Frankfurt am Main  

Telefon: +49 (69) 7680 5500 
Telefax: +49 (69) 7680 5555 

hv@ifao.net 
www.ifao.net/hv  

 


